                                         Pfälzisches OLG Zweibrücken 

                                                                    vom 02.07.2003                                   

MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSAHAFT - KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Pfälzisches OLG Zweibrücken

Beschluss vom 02. Juli 2003

- 3 W 132/03 -

Zur Zulässigkeit der Sicherungshaft bei passlosen indischen    Staatsangehörigen im Hinblick auf mögliche PEP-Beschaffung innerhalb von 3 Monaten (zu § 57 Abs. 2 Satz 4 AuslG)

Zitierwweise: Pfälz. OLG Zweibrücken v. 02.07.2003 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

Aktenzeichen:

3 W 132/03

.................

.................

Pfälzisches Oberlandesgericht

Zweibrücken

Beschluss

In dem Verfahren

betreffend die Anordnung von Abschiebungshaft,

an dem beteiligt sind:

..............

hat der 3. Zivilsenat des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken

durch ....................  auf die sofortige weitere Beschwerde des Beteiligten zu 1) vom 11. Juni 2003 gegen den seinem Verfahrensbevollmächtigten am 28. Mai 2003 zugestellten Beschluss der .... Zivilkammer des Landgerichts .......... vom 20. Mai 2003

ohne mündliche Verhandlung

am 2. Juli 2003

beschlossen:

I. Die sofortige weitere Beschwerde wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Erstbeschwerde         des Beteiligten zu 1) vom 7. Januar 2003 gegen den Beschluss

des Amtsgerichts ............ vom 2. Januar 2003 richtet.

II. Die sofortige weitere Beschwerde wird als unzulässig verworfen, soweit sie sich dagegen richtet, dass das Landgericht dem Beteiligten zu 1) die mit Schriftsatz vom 6./7. Mai 2003 nachgesuchte Prozesskostenhilfe verweigert hat.

III. Der Antrag des Beteiligten zu 1) vom 11. Juni 2003 auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt.

G r ü n d e:

I.

Das Rechtsmittel ist in verfahrensrechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden (§§ 103 Abs. 2 AuslG, 3 Satz 2, 7 FEVG, 29 Abs. 1, 2 und 4, 22 Abs. 1 FGG). Der Umstand, dass der Beteiligte zu 1) am 21. Februar 2003 aus der Abschiebungshaft entlassen worden ist, lässt das Rechtsschutzbedürfnis für eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung nicht entfallen (BVerfG NJW 2002, 2456, 2458; Senat in st. Rspr., vgl. zuletzt Beschluss vom 2. Juni 2003 – 3 W 110/03 –; BayObLG InfAuslR 2003, 66).
II.

In der Sache bleibt das Rechtsmittel ohne Erfolg. Die gegen den Beteiligten zu 1) richterlich angeordnete Abschiebungshaft war nicht rechtswidrig; das Landgericht hat die Voraussetzungen für die Haftanordnung ohne Verletzung des Rechts bejaht (§§ 27 Abs. 1 FGG, 546 ZPO). Die Haftanordnung rechtfertigte die bis zum 21. Februar 2003 andauernde Freiheitsentziehung.

1. Das Landgericht hat den Haftgrund des § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AuslG mit rechtsfehlerfreien Erwägungen, auf die der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug nimmt, bejaht. Die von dem Erstbeschwerdegericht aus dem früheren Verhalten des Beteiligten zu 1) gezogenen Schlussfolgerungen verstoßen weder gegen Denkgesetze noch gegen allgemeine Erfahrungssätze und halten den Anforderungen stand, die an die tatrichterliche Überzeugungsbildung zu stellen sind. Das gilt auch ................................................. : Reist ein Ausländer mit Hilfe eines oder mehrerer Schleuser unter Zahlung einer erheblichen Geldsumme in die Bundesrepublik Deutschland ein, so begründet der Umstand, dass im Falle seiner Abschiebung das Geld vergeblich aufgewendet worden wäre, den Verdacht, dass er sich der Abschiebung entziehen will (vgl. BGH FGPrax 2000, 130; Senat in st. Rspr., vgl. zuletzt Beschlüsse vom 21. Oktober 2002 – 3 W 185/02 – und vom 17. Dezember 2002 – 3 W 240/02 –; BayObLG NVwZ-Beilage I 6/2001, S. 56). Der Umstand, dass der Beteiligte zu 1) am 2. Januar 2003 von sich aus bei der Ausländerbehörde vorsprach, hatte als vertrauensbegründende Maßnahme hier kein so großes Gewicht, dass es den von der Kammer aus dem bisherigen Verhalten geschlossenen begründeten Verdacht der Entziehungsabsicht aufhob. Das bisherige Verhalten des Beteiligten zu 1) rechtfertigte es, den Haftgrund nach § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AuslG gleichwohl als erfüllt anzusehen (vgl. Senat, Beschluss vom 21. Oktober 2002 – 3 W 185/02 –; BayObLG, Beschluss vom 11. Oktober 2002 – 4Z BR 82/02 –). Dass es sich im Einzelfall auch anders verhalten kann (vgl. Senat, Beschluss vom 7. April 2003 – 3 W 52/03 –; OLG Celle Nds.Rpfl. 2002, 264), stellt die Rechtmäßigkeit des vom Landgericht aus dem Gesamtverhalten des Beteiligten zu 1) gezogenen Schlusses nicht infrage.

2. Der Anordnung der Abschiebungshaft stand § 57 Abs. 2 Satz 4 AuslG nicht entgegen. Die Haftanordnung setzt nämlich nicht den Nachweis voraus, dass die Abschiebung des Ausländers innerhalb der angeordneten Haftzeit durchführbar ist (vgl. auch BVerfG NJW 1987, 3076). Lediglich wenn feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann, verbietet die Vorschrift die Anordnung von Abschiebungshaft. So verhält es sich hier jedoch entgegen der Auffassung des Beteiligten zu 1) nicht: Nach der rechtsfehlerfreien und daher den Senat als Rechtsbeschwerdegericht

bindenden Feststellung des Landgerichts steht nicht fest, dass die Abschiebung nicht innerhalb von drei Monaten seit der Haftanordnung durchgeführt werden konnte. Die Kammer hat, gestützt auf Auskünfte der Clearing-Stelle ..... für Flugabschiebung und Passbeschaffung, festgestellt, dass in zwölf dokumentierten Fällen die Beschaffung eines Passes für indische Staatsangehörige innerhalb von drei Monaten möglich war, obwohl die Betroffenen keine Personalpapiere besaßen und ihre Angaben daher in Indien überprüft werden mussten. Der zuletzt dokumentierte Fall stammt aus dem Februar diesen Jahres. Dass eine Passbeschaffung für den Beteiligten zu 1) nicht innerhalb von drei Monaten möglich war, ist somit nicht festgestellt; das gilt hier insbesondere auch deshalb, weil der Beteiligte zu 1) bereits am ...... Januar 2003 dem Generalkonsulat der Republik Indien vorgeführt werden konnte. Damit stand § 57 Abs. 2 Satz 4 AuslG der Haftanordnung nicht entgegen (ebenso zur Abschiebung eines indischen Staatsangehörigen Senat, Beschlüsse vom 17. Dezember 2002 – 3 W 239/02 – und vom 20. März 2003 – 3 W 49/03 –). Auf den Umstand, dass der Beteiligte zu 1) seine Passlosigkeit zu vertreten hat, kommt es somit nicht an (vgl. Senat, Beschlüsse vom 17. Dezember 2002 – 3 W 239/02 –, vom 23. April 2003 – 3 W 74/03 – und vom 13. Juni 2003 – 3 W 125/03 –).

Mit dieser Rechtsauffassung weicht der Senat nicht im Sinne des § 28 Abs. 2 FGG von der vom Beteiligten zu 1) vorgelegten Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 14. August 2002 - 3 Wx 226/02 - ab. Zwar ist das Oberlandesgericht davon ausgegangen, „dass binnen drei Monaten die Abschiebung (eines indischen Staatsangehörigen) nicht durchgeführt werden kann.“ Dies beruht aber auf einer anderen Beweisgrundlage; zudem handelt es sich nicht um eine Abweichung in einer Rechtsfrage.

3. Es ist letztlich auch nicht zu beanstanden, dass das Landgericht von einer erneuten persönlichen Anhörung des Beteiligten zu 1) abgesehen hat. Zwar erachtet der Senat in ständiger Rechtsprechung grundsätzlich die wiederholte Anhörung des Betroffenen in der Beschwerdeinstanz für erforderlich. Hiervon kann jedoch ausnahmsweise abgesehen werden, wenn ohne weiteres ersichtlich ist, dass von der erneuten Anhörung keine für die Entscheidung bedeutsamen Erkenntnisse zu erwarten sind, so dass das Beschwerdegericht den Sachverhalt nach pflichtgemäßem Ermessen auch ohne diese Maßnahme für ausreichend aufgeklärt halten darf (vgl. Senat, etwa Beschlüsse vom 21. Januar 1999 – 3 W 14/99 - und vom 19. April 2001

– 3 W 98/01 -). Dies hat das Landgericht rechtsfehlerfrei begründet. Insbesondere ergaben sich aus dem Vorbringen des Beteiligten zu 1) in der Erstbeschwerde und den im weiteren Verfahren zu den Akten gereichten Schriftsätzen keine rechtserheblichen Hinweise auf die Notwendigkeit einer erneuten Anhörung. Die Ausführungen der Rechtsbeschwerde lassen auch nicht erkennen, dass sich hierdurch die Möglichkeit einer anderen Entscheidung des Landgerichts hätte ergeben können; dies schließt der Senat aus. Denn der Beschwerdevortrag richtet sich weder gegen die Annahme des Landgerichts, der Beteiligte zu 1) sei zeitweise für die Beteiligte zu 2) nicht erreichbar gewesen, noch gegen den – von ihm im Asylverfahren vorgebrachten

– Umstand, ..................... . Hingegen hat das Landgericht maßgeblich nicht auf die Vereinbarung eines Termins für eine Vorführung .................... abgestellt.

4. Nachdem die Zivilkammer in rechtlich nicht zu beanstandender Weise festgestellt hat, dass ein objektiv begründeter Anlass zur Stellung des Haftantrags vorlag, entspricht die von ihr getroffene Entscheidung hinsichtlich der Auslagen des Betroffenen dem Gesetz (§ 16 Satz 1 FEVG analog; vgl. Senat, Beschluss vom 19. November 2002 – 3 W 148/02 –; BayObLGR 2002, 224, 225).
III.

Die sofortige weitere Beschwerde richtet sich auch gegen die Entscheidung des Landgerichts, Prozesskostenhilfe für das Erstbeschwerdeverfahren zu versagen. Insoweit ist das Rechtsmittel hier jedoch nicht statthaft, weil das Landgericht die weitere Beschwerde in dem angefochtenen Beschluss nicht zugelassen hat. Eine Zulassung durch das Rechtsbeschwerdegericht sieht das Gesetz nicht vor (vgl. BayObLG FGPrax 2002, 182; Keidel/Zimmermann, FG 15. Aufl. § 14 Rdnr. 34).

IV.

Eine Entscheidung über die Gerichtskosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist nicht veranlasst; hinsichtlich der Auslagen des Beteiligten zu 1) gilt das in Ziff. II. 4. Ausgeführte entsprechend. Ebenso er-übrigt sich eine Festsetzung des Wertes des Beschwerdegegenstandes.

V.

Prozesskostenhilfe für das Verfahren über die sofortige weitere Beschwerde war mangels hinreichender Erfolgsaussicht nicht zu bewilligen (§§ 103 Abs. 2 AuslG, 3 Satz 2 FEVG, 14 FGG, 114, 119 ZPO).

Diesseits in das Internet eingestellt am 02.01.2004.
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